
 
 
   
 

 

 
 

     
       

     
 Schriftliche Frage an die Bundesregierung 
 hier: Arbeitsnummer 2/211 
  

     
       

Sehr geehrte Frau Kollegin, 

 

Ihre Frage beantworte ich wie folgt: 

 
Frage Nr. 2/211: 
 
Was sind die Gründe dafür, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes seit 2018 nur 
eine kommissarische Leitung hat und unter Zuhilfenahme welches Verfahrens wird 
dieser Posten zeitnah dauerhaft besetzt? 
 

Antwort: 

 

Aufgrund sich widersprechender Gerichtsentscheidungen im Ergebnis der in der letzten 

Wahlperiode laufenden Verfahren gegen eine Besetzung der Leitung der Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes (ADS) fehlt es derzeit nach Auffassung des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an einer Grundlage, auf der eine Beset-

zung der Leitung der ADS mit der erforderlichen Rechtssicherheit möglich ist.  

 

  Sven Lehmann 
       Parlamentarischer Staatssekretär 
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SEITE 2 Der Koalitionsvertrag der die Bundesregierung tragenden Parteien sieht vor, dass die Lei-

tung der ADS künftig vom Deutschen Bundestag gewählt wird. Diese Wahl kann nach 

einer Änderung der einschlägigen Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setzes erfolgen. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Leitung der ADS mög-

lichst schnell zu besetzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sven Lehmann 


